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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1948

Norm

EheG §60 Abs3

ZPO §504 Abs2

Rechtssatz

Begehrt der Kläger in seiner Berufungsschrift lediglich die Abänderung der erstgerichtlichen Entscheidung in der

Verschuldensfrage dahin, daß bei Scheidung aus beiderseitigen Verschulden das Überwiegen des Verschuldens der

Beklagten ausgesprochen werde, so hat der Kläger bereits grundsätzlich der Scheidung der Ehe aus beiderseitigem

Verschulden zugestimmt. Ein Begehren in der Revision des Klägers, das Alleinverschulden der Beklagten

auszusprechen, ist daher nicht mehr möglich.
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